
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1976/6/22 3Ob64/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.06.1976

Norm

EO §349 Abs2 E

Rechtssatz

Die Wirksamkeit einer Androhung iS § 349 Abs 2 EO setzt voraus, daß sich der Verp8ichtete im Zeitpunkt der

Androhung im Verzug befindet.

Entscheidungstexte

3 Ob 64/76
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